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1. Strukturentwicklung der
bayerischen Milchvieh-
haltung

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der
bayerischen Landwirtschaft liegt in der
Rinder-/Milchviehhaltung. Über 50 %
des Produktionswertes entfallen auf die-
sen Bereich. Im Jahr 1999 standen mit
67.662 Milchviehhaltern 44 % aller deut-
schen Milchviehbetriebe und etwa ein
Drittel aller deutschen Milchkühe in
Bayern. Waren 1990 noch 119.000
Milchviehbetriebe vorhanden, so sank
deren Zahl auf etwa die Hälfte im Jahr
2000. Damit einher ging eine deutliche
Verschiebung in den Bestandesgrößen-
klassen (Abbildung 1).

Die Wachstumsschwelle liegt in der Be-
standesgrößenklasse 50 Kühe und mehr,
d. h. nur diese Bestände nehmen derzeit
zahlenmäßig gegenüber den Vorjahren
noch zu. Der mit 35 % größte Anteil der
Milchkühe steht in Beständen mit 30 bis
49 Kühen. Mehr als 12 % der Kühe sind
in Herden mit 50  Kühen und mehr an-
zutreffen.

Wie sieht die zukünftige Entwicklung der
Betriebsstrukturen aus? Verläuft sie ähn-
lich wie in den letzten 10 Jahren, so wer-
den im Jahr 2010 noch etwa 38.000
Milchviehbetriebe vorhanden sein. Etwa
die Hälfte wird dann bereits mehr als 30
Kühe haben, und in diesen Betrieben ste-
hen dann ca. drei Viertel aller Kühe. Die
kleineren Bestände nehmen immer mehr
ab, so dass Kontingente und Flächen für
größere frei werden.

Nach Angaben des LKV im Jahresbe-
richt 2000 ist derzeit immer noch in 79
% der MLP-Betriebe ein Anbindestall
anzutreffen. Von den 21 % der Betriebe
mit Laufställen sind nur 3 % als Außen-
klimastall ausgeführt. Unter Berücksich-
tigung, dass MLP-Betriebe eine deutlich
größere Kuhzahl (29 Kühe/Betrieb) als
die Gesamtzahl aller Betriebe (22 Kühe/

Betrieb) aufweisen, kann abgeleitet wer-
den, dass derzeit etwa 9.000-10.000
Laufställe und 50.000 Anbindeställe exi-
stieren.

Für die Umstellung vom Anbinde- zum
Laufstall sind in erster Linie Betriebe in
der Bestandesgrößenklasse zwischen 20
und 49 Kühen betroffen. Darauf entfal-
len etwa 30.000 Betriebe, von denen ein
Viertel schon einen Laufstall besitzt. Ge-
setzliche Vorgaben und Förderprogram-
me (BayPaT, AFP) sowie weitere Grün-
de, wie z. B. die fehlende Hofnachfolge,
werden in den nächsten 10 Jahren dazu
führen, dass sich die Zahl der Laufställe
um 7.000 bis 8.000 erhöhen wird und
damit bereits deutlich mehr als die Hälf-
te der Kühe in der tiergerechteren Hal-
tungsform untergebracht sein wird.
400.000 bis 500.000 neue Laufstallplätze
müssen dafür allerdings geschaffen wer-
den, wofür ca. 1,5 Mrd.  an Investitio-
nen notwendig sind.

Welche Entwicklung ist bei den Betrie-
ben des Ökologischen Landbaus zu er-
warten? Im Jahr 2001 wirtschafteten
2,13 % der Milchviehbetriebe (1.289
Betriebe) ökologisch (BAYER. LAN-
DESAMT FÜR STATISTIK UND DA-

TENVERARBEITUNG 2003). Deren
durchschnittliche Kuhzahl ist mit 26
deutlich höher als die der konventionel-
len Betriebe mit 22 Kühen. Nach ZMP
2001 nahm die deutsche Biomilchpro-
duktion von 1991 mit knapp 60.000 t auf
rund 250.000 t im Jahr 2000 um 40 %
bzw. um etwa 20.000 t pro Jahr zu. Der
Schwerpunkt der Biomilchmolkereien
liegt dabei im Süden Bayerns. Setzt sich
dieser Trend fort, so müssen bei einer
Milchleistung von 6.000 kg pro Kuh und
Jahr 3.000 bis 4.000 Kuhplätze zur Bio-
milchproduktion hinzukommen oder 100
bis 150 Betriebe jährlich neu einsteigen.
Diese müssen nach der EU-Ökoverord-
nung (EG Nr. 1804/1999) die Tiere im
Laufstall halten.
In bereits vor dem 24. August 2000 be-
stehenden Gebäuden kann bei regelmä-
ßigem Auslauf und reichlich eingestreu-
ten Flächen von der Kontrollbehörde ein
Übergangszeitraum für die Umstellung
auf Laufstallhaltung genehmigt werden,
der am 31. Dezember 2010 endet.
Die Strukturveränderungen und die ver-
stärkten Anforderungen nach tiergerech-
teren Haltungssystemen verlangen so-
wohl im konventionellen als auch öko-
logischen Landbau neue Stallkonzepte.

Abbildung 1: Entwicklung der Zahl der bayerischen Milchkuhhalter und Milch-
kühe nach Bestandesgrößenklassen (Bayer. Agrarbericht 2000)
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2. Gesetzliche Vorgaben
und Förderprogramme

Die Neuausrichtung der Agrarpolitik und
deren Auswirkungen auf die Förderpro-
gramme verändern die Ansprüche an die
Tierhaltung und somit auch an die Pla-
nungsparameter und die bauliche Aus-
führung. Bei Stallgebäuden für Rinder
und Milchkühe sind zahlreiche gesetzli-
che Vorgaben einzuhalten bzw. zusätzli-
che Kriterien zu erfüllen, wenn staatli-
che Förderung in Anspruch genommen
wird. Auf Vorgaben im Bereich des Um-
weltschutzes soll in diesem Beitrag nicht
eingegangen werden, obwohl auch hier
erhebliche Verschärfungen insbesonde-
re für mittlere und größere Betriebe (>
50 GV) zu erwarten sind. Von besonde-
rem Interesse bei der Förderung sind die
Programme „Bayer. Programm für art-
gerechte Tierhaltung (ByPaT)“, und das
„Agrarinvestitionsförderprogramm für
besonders tiergerechte Haltung (AFP)“.
An gesetzlichen Verordnungen ist die
Kälberhaltungsverordnung für alle Be-
triebe verpflichtend, die EU-Ökoverord-
nung ist für ökologisch wirtschaftende
Betriebe einzuhalten. Die erforderlichen
Stallflächen sind bei der Planung von
besonderer Bedeutung. Sie sind in Ta-
belle 1 zusammengestellt.

Diese in Tabelle 1 dargestellten sowie die
in den Förderprogrammen und Verord-
nungen enthaltenen Vorgaben waren die
Grundlage für die im Folgenden darge-
stellten Stallgrundrisse. Nicht eindeutig
geklärt ist die Verfahrensweise für die
Berechnung des Flächenbedarfs, wenn
Tiere verschiedener Gewichtsabschnit-
te in einer Gruppe zusammengefasst
werden. Sinnvoller als die derzeit meist
übliche Berechnung nach dem Durch-
schnittsgewicht der Gruppe wäre eine
anteilige Berechnung des Flächenbe-
darfs, da ansonsten erhebliche Sprünge
auftreten und Durchschnittswerte unmit-
telbar über oder unter dem Grenzwert zu
einem zu großen oder zu kleinen Flä-
chenangebot führen.

3. Stallgrundrisse

3.1 Dreireihige Liegeboxen-
laufställe mit Nachzucht

Während heute fast überwiegend Außen-
klimaställe gebaut werden, war bis noch
vor wenigen Jahren der geschlossene und

ByPaT AFP Öko-Verordnung
VO (EG) 1804/1999

Tier-Fressplatz-Verhältnis
bei rationierter Fütterung 1 : 1 1 : 1
bei Vorratsfütterung 1,2 : 1 1 : 1

Stallflächen pro Tier:
Kühe 6,0 m² 5,0 m²/GV 6,0 m²
Kälber bis 100 kg 1,5 m²

bis 150 kg 1,5 m²
bis 200 kg 2,5 m²
bis 220 kg 1,7 m²

Jungrinder bis 300 kg 3,0 m²
bis 350 kg 4,0 m²
bis 450 kg 3,5 m² 5,0 m²
über 450 kg 4,0 m² 5,0 m²

mind. 1 m²/100 kg LG

Außenflächen:
Kühe 4,5 m²
Kälber bis 100 kg 1,1 m²
Jungrinder bis 200 kg 1,9 m²

bis 350 kg 3,0 m²
über 350 kg 3,7 m²

mind. 0,75 m²/100 kg LG

ByPaT = Bayer. Programm artgerechte Tierhaltung AFP = Agrarinvestitionsförderprogramm

Tabelle 1: Von Förderprogrammen und der EU-Ökoverordnung geforderte Stall-
und Außenflächen

Abbildung 2: Geschlossener dreireihiger Liegeboxenlaufstall mit Nachzucht als
klassische Baulösung

wärmegedämmte Laufstall mit dreirei-
higer Liegeboxenanordnung und einem
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1 : 1 für
die Kühe und auch für das Jungvieh auf
der anderen Futtertischseite die Stan-
dardlösung. Die Stalllänge wird von den
notwendigen Fressplätzen für die Kühe
bestimmt. Die längsseitige Anordnung
des Melkstandes begünstigt das Platzan-
gebot. Auf der Jungviehseite ergibt die
Stalllänge abzüglich des Kälberbereiches
die Fressplätze und somit die Tierzahl.

Der Vollspaltenboden ermöglicht eine
relativ dichte Belegung. Die später be-
vorzugte Unterbringung in Liegeboxen
reduziert die Jungviehzahl. Abbildung 2
zeigt im Grundriss die einst klassische
Baulösung.
Beim Neubau macht das Einhalten der
neuen Vorgaben keine Probleme, die
Anpassung der Altbausubstanz kann je-
doch schwierig sein oder sogar den
Standort zur Disposition stellen. Dies gilt
besonders dann, wenn bei ökologischer
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Wirtschaftsweise die EU-Verordnung
eingehalten werden soll.

Zur Verbesserung der Haltungsbedin-
gungen im klassischen, dreireihigen Lie-
geboxenlaufstall können schon relativ
kleine Umbaumaßnahmen beitragen,
wenn dies die Gebäudeumgebung zu-
lässt. Ein seitlich angeordneter Laufhof
für die Kälber erfüllt schon die vorgege-
benen Außenflächen. Die bereits zur Ver-
fügung stehende Stallfläche mit 7,40 m²
erfüllt das notwendige Maß von 6,00 m²
pro Kuh reichlich. Aus Abbildung 3 ist
dies anschaulich zu entnehmen.

Auch die Veränderung eines solchen
Stallgebäudes zur Bewirtschaftung nach
der Verordnung des ökologischen Land-
baues ist grundsätzlich möglich (Abbil-
dung 4). Die Anforderungen an Stallflä-
che und Tier-Fressplatz-Verhältnis sind
bereits erfüllt. Die notwendige Außen-
fläche von 4,50 m² pro Kuh kann durch
einen gebäudelängsseitig angeordneten
Laufhof mit Zugang zum Stall bereitge-
stellt werden. Durch die gleiche Maß-
nahme auf der Jungviehseite lässt sich
auch hier die notwendige Außenfläche
zur Verfügung stellen. Durch die zusätz-
liche Anordnung von Außentüren gehen
jedoch einige Liegeboxen verloren.

3.2 Vierreihige Liegeboxen-
laufställe

Die fortschreitende Entwicklung in der
Fütterungstechnik änderte auch die Füt-
terungsmethodik. Der Mischwagen er-
möglicht es, die sonst nacheinander vor-
gelegten Einzelkomponenten zu einer
homogenen Mischung zu verarbeiten
und den Tieren in einem Arbeitsvorgang
zu verabreichen. Die damit verbundene
Vorratsfütterung erlaubt die Einschrän-
kung der Fressplätze. Die vierreihige An-
ordnung der Liegeboxen und die seitlich
angeordnete Außenfütterung lassen eine
sehr kompakte Grundrissform zu. Die
bauliche Trennung in den wärmege-
dämmten und frostsicheren Bereich für
den Melkstand und die technischen Ne-
benräume (Arbeitsplatz des Menschen)
sowie den ungedämmten Teil für die Tie-
re mit Außenklimabedingungen kommt
sowohl dem Menschen als auch dem Tier
in einer tiergerechteren Haltung zugute.
Diese einfachen Stallformen, wie in Ab-
bildung 5 beispielhaft dargestellt, haben
sich in letzter Zeit relativ schnell durch-
gesetzt. Triebfeder dafür war zunächst

Abbildung 3: Geschlossener dreireihiger Liegeboxenlaufstall mit Nachzucht,
jedoch Auslauf für Kälber

Abbildung 4: Geschlossener dreireihiger Liegeboxenlaufstall mit Nachzucht,
jedoch mit erforderlichen Außenflächen für Kühe, Kälber und Jungvieh (ÖKO)

Abbildung 5: Vierreihiger Liegeboxenlaufstall mit Außenfütterung und einge-
schränkten Fressplätzen
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nicht überdachten Zusatzflächen gleicht
die noch fehlende Differenz aus. Die
kompakte Bauform kann beibehalten
werden (Abbildung 7). Bisherige Erfah-
rungen zeigen jedoch, dass die meisten
Kühe mit einem überdachten, aber offe-
nen Fressplatz zufrieden sind und das
weitere Angebot an nicht überdachten
Außenflächen kaum noch nutzen. Es
macht wenig Sinn, unter diesen Rahmen-
bedingungen den kompakten Vierreiher
mit einseitigem Außenfuttertisch weiter
zu verfolgen. Wäre er doch beim Ein-
bau eines automatischen Melksystems
zur Lenkung des Kuhverkehrs ideal ge-
eignet.

In Betrieben mit Grünfütterung war ein
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1 : 1
schon immer Voraussetzung. Bei einem
vierreihigen Liegeboxenlaufstall lässt
sich dieses Konzept mit einem beidsei-
tigen Außenfuttertisch gut verwirkli-
chen. In Abbildung 8 ist ein solches Stall-
konzept aufskizziert. Fressplätze können
reichlich zur Verfügung gestellt werden,
die Stallfläche beträgt 6,10 m² und die
teilüberdachte Außenfläche 3,70 m² pro
Kuh. Die Vorgaben des AFP können da-
mit problemlos erfüllt werden. Auch die
Forderungen des bayerischen Umstel-
lungsprogrammes auf artgerechte Tier-
haltung (ByPaT) sind durch den Einbau
eines Abkalbebereiches abgedeckt.

Soll diese Grundrissvariante nach der
EU-Verordnung für den ökologischen
Landbau ausgerichtet werden, dann
muss die Außenfläche auf 4,50 m² pro
Kuh erweitert werden (Abbildung 9). In
baulicher Konsequenz heißt dies, dass
die Fressplatztiefe von 3,50 auf 4,10 m
zu vergrößern ist. Diese Außenfläche
darf nur teilüberdacht sein und durch den
Einbau eines Abkalbebereiches können
alle Forderungen erfüllt werden.

3.3 Zweihäusige Liegeboxen-
laufställe

Es gab schon immer Landwirte, die sich
über bessere Haltungsbedingungen ihrer
Tiere Gedanken machten. Aus diesen
Überlegungen heraus wurden auch zwei-
häusige Stallanlagen entwickelt und ge-
baut, wie dies auf Abbildung 10 zu se-
hen ist. Zwischen den Gebäuden kann
in beliebiger Breite ein windgeschützter
Laufhof angeordnet werden, den die
Kühe gerne aufsuchen, zumal wenn dort

nicht so sehr die Überzeugung des Bau-
herrn oder die Beachtung tiergerechte-
rer Haltungsformen, sondern die wesent-
lich preiswertere Realisierung. Ein Bau-
konzept mit eingeschränkten Fressplät-
zen entspricht aber nicht mehr den neu-
en Förderbedingungen.

In Abbildung 6 ist daher ein Grund-
rissentwurf dargestellt, der aufzeigt,
durch welche Maßnahmen das ursprüng-
liche Konzept an die neuen Bedingun-
gen angepasst werden kann. Die Verlän-
gerung der seitlichen Außenfütterung
über den Trockensteherbereich hinaus
führt zu einem Tier-Fressplatz-Verhält-
nis von 1,2 : 1. Die Trockensteher errei-

chen über einen separaten Zugang ihren
Abschnitt an der verlängerten Futterach-
se. Bei einem Tier-Fressplatz-Verhältnis
von 1,2 : 1 und einer Fressplatztiefe von
3,50 m steht eine Außenfläche von 2,10
m²/Kuh zur Verfügung.

Noch weitere Ergänzungsschritte sind
allerdings nötig, wenn nach den Vorga-
ben des ökologischen Landbaues für die
Außenflächen 4,50 m² pro Kuh einzuhal-
ten sind. Die Verlängerung der Futterach-
se stellt zwar das Tier-Fressplatz-Verhält-
nis von 1 : 1 sicher, die notwendige Au-
ßenfläche kann jedoch nur durch ein zu-
sätzliches Flächenangebot erreicht wer-
den. Die giebelseitige Anordnung der

Abbildung 7: Vierreihiger Liegeboxenlaufstall mit Außenfütterung, Tier-Fress-
platz -Verhältnis von 1 : 1, Außenfläche 4,50 m² pro Kuh (ÖKO)

Abbildung 6: Vierreihiger Liegeboxenlaufstall mit Außenfütterung, Tier-Fress-
platz-Verhältnis erweitert auf 1,2 : 1
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Soll auch das Jungvieh nach der Verord-
nung des ökologischen Landbaues un-
tergebracht werden, dann muss der Jung-
viehbereich erweitert und die noch zu-
sätzlich notwendige Außenfläche von
1,90 bis 3,70 m²/Tier bereitgestellt wer-
den. Da auch hier die zur Verfügung ste-
hende Fressplatzlänge die Tierzahl be-
stimmt, kann bei zweireihiger Liegebo-
xenanordnung die mögliche Tierzahl fast
voll ausgeschöpft werden. Abbildung 12
zeigt die Grundrissvariante, die die Auf-
stallung von 112 Tieren ermöglicht und
über Quergänge den Zugang zum Fut-
tertisch und zum zusätzlichen Auslauf
freigibt. Wenn die notwendige Außen-
fläche mit dem Fressplatz zusammenge-
legt würde, dann müsste dieser statt 3,20
m 5,80 m breit sein und dürfte nur teil-
weise überdacht sein.

4. Schlussfolgerungen
Will ein Landwirt einen Milchviehstall
bauen und dafür Förderungsprogramme
in Anspruch nehmen oder will er entspre-
chende gesetzliche Verordnungen erfül-
len, dann sind von Seiten des Bauherrn
klare Entscheidungen zu treffen. Aufga-
be des Planers ist es, unter Beachtung
der Vorgaben die Flächenansprüche der
Tiere nach Alter und Gewicht zu ermit-
teln und dazu ein Grundrisskonzept zu
entwickeln, das die Förderungsbedin-
gungen erfüllt und auch den funktionel-
len und bautechnischen Belangen Rech-
nung trägt.

Wie die Ausführung der verschiedenen
Stallgrundrissvarianten zeigt, hat die
Festlegung eines Tier-Fressplatz-Ver-
hältnisses von 1 : 1 bzw. 1,2 : 1 erhebli-
che Auswirkungen auf die Stallgrundris-
se. Diese Forderung ist aus fachlicher
Sicht nicht in jedem Fall zu begründen,
da bei ganzjähriger Vorratsfütterung
(TMR) sich meist nur bis zu 50 % der
Kühe gleichzeitig am Fressplatz aufhal-
ten (SCHÖN 1969). Dagegen fressen bei
Futtermitteln mit niedriger Trockenmas-
se (z.B. Grünfutter, Futterrüben) meist
alle Tiere gleichzeitig.

Da Laufflächen, insbesondere Außenflä-
chen, bei Rindern zufällig verkotet wer-
den und diese Flächen somit Emissionen
bewirken, sollten sie auf das erforderli-
che Mindestmaß beschränkt bleiben.
Selten nutzen alle Kühe gleichzeitig den
Auslauf. Der Wegfall der zunächst vor-

Abbildung 8: Vierreihiger Liegeboxenlaufstall mit zweiseitiger Außenfütterung,
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1 : 1, Außenfläche 3,70 m² pro Kuh

überdachte Außenliegeboxen angeord-
net sind. Über den Laufhof erreichen sie
auch den Futtertisch, der bei vierreihi-
ger Liegeboxenanordnung nur einge-
schränkte Fressplätze bietet. Auch das
Jungvieh, das im „Futtertischgebäude“
auf der gegenüberliegenden Seite unter-
gebracht ist, kann dort sehr gut gehalten
werden, wenn es über Außentüren einen
zusätzlichen Laufhof oder gar eine Wei-
de erreichen kann. Außerdem lassen sich
zwei „kleinere“ Gebäude besser in die
Landschaft oder die Umgebung einfügen
als ein großes.
Die Forderung nach einem Tier-Fress-
platz-Verhältnis von 1 : 1 bzw. 1,2 : 1

kann mit diesem kompakten Vierreiher
nicht erfüllt werden. Die Reduzierung
auf drei Liegeboxenreihen bei ähnlicher
Kuhzahl verlängert das Gebäude und er-
möglicht so die geforderte Anzahl an
Fressplätzen. Wie auf Abbildung 11 zu
erkennen ist, ergibt sich bei 7,20 m Lauf-
hofbreite, die variabel ist, eine Außen-
fläche von 4,50 m² pro Kuh. Auch die
Stallfläche ist mit 7,14 m² reichlich be-
messen und die Maße entsprechen so-
gar den Forderungen der EU-Ökoverord-
nung. Der verlängerte Futtertisch erlaubt
eine Aufstockung des Jungviehbestandes
auf 69 Tiere, die in einreihiger Liegebo-
xenanordnung untergebracht sind.

Abbildung  9: Vierreihiger Liegeboxenlaufstall mit zweiseitiger Außenfütterung,
Tier-Fressplatz-Verhältnis erweitert auf 1 : 1, Außenfläche 4,50 m² pro Kuh
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gesehenen 2,50 m² Außenfläche/Kuh in
den bayerischen Förderprogrammen war
deshalb nur konsequent.

5. Zusammenfassung
Die Struktur der Milchviehhaltung wird
sich in den nächsten Jahren weiterhin
ganz erheblich verändern. Etwa 400.000
bis 500.000 neue Kuhplätze, ausschließ-
lich in Laufställen müssen bis zum Jahr
2010 geschaffen werden. Hierfür sind
Investitionen von 1,5 bis 2 Mrd.    not-
wendig. Hinzu kommt, dass ein kleiner
Teil der Betriebe (ca. 5 - 10 %) eine
Umstellung auf ökologischen Landbau
vornehmen wird.

Diese Veränderungen und die verstärk-
ten Anforderungen nach tiergerechten
Haltungssystemen in Form von Verord-
nungen und Förderprogrammen verlan-
gen eine Weiterentwicklung bisher vor-
handener Stallkonzepte für den konven-
tionellen und ökologischen Landbau.

Durch diese Vorgaben ist die Rinder-/
Milchviehhaltung an Mindeststall- und
Außenflächen sowie an ein Tier-Fress-
platz-Verhältnis von 1 : 1 bzw. 1,2 : 1
gebunden. Gezeigt werden Lösungen für

Abbildung 10: Zweihäusiger Liegeboxenlaufstall, vierreihig, eingeschränktes
Tier-Fressplatz-Verhältnis, mit Jungvieh einreihig

Abbildung 11: Zweihäusiger Liegeboxenlaufstall, dreireihig, Tier-Fressplatz-Verhältnis 1 : 1, Außenfläche 4,50 m² pro
Kuh, mit Jungvieh einreihig
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Abbildung 12: Zweihäusiger Liegeboxenlaufstall, dreireihig, Tier-Fressplatz-
Verhältnis 1 : 1, Außenfläche 4,50 m² pro Kuh, mit Jungvieh zweireihig (ÖKO)

geforderten Bestimmungen insgesamt
wesentlich mehr überbaute und versie-
gelte Flächen notwendig sind. Da Rin-
der ihren Kot nicht gezielt, sondern zu-
fällig am Aufenthaltsort absetzen, hat
dies erhebliche Auswirkungen auf die
Größe der emittierenden Flächen und
damit auf die stofflichen Emissionen ins-
gesamt. Um einen Kompromiss zwi-
schen Tier- und Umweltschutz zu finden,
sollten bei steigender Tierzahl je Grup-
pe deshalb die Außenflächen nicht line-
ar, sondern degressiv ansteigen.
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Stallgrundrisse, die die verschiedenen
Anforderungen stufenweise erfüllen.
Sehr deutlich wird, dass insbesondere der
vierreihige Liegeboxenlaufstall nicht
mehr in der bisher gewohnten Form wei-

terverfolgt werden kann. Zu hinterfragen
ist allerdings, ob das geforderte Tier-
Fressplatz-Verhältnis von 1:1 bzw. 1,2:1
generell vorgeschrieben werden sollte.
Gleichzeitig wird deutlich, dass durch die
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